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Norm

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

Für die Beiziehung eines Sachverständigen bedürfte es im Verfahren hervorgekommener tatsächlicher Umstände, die

es dem Gericht erlauben könnten, zu den für den rechtlichen Schluss (hier: auf Nichterreichen der Wertgrenze)

erforderlichen Sachverhaltsannahmen zu gelangen.
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Auch; Beisatz: Hier: Zurechnungsunfähigkeit. (T1)
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Vgl; Beisatz: In einem Privatgutachten gezogene Schlussfolgerungen sind keine derartigen Anhaltspunkte. (T2)
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